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COVID-19  
Schutzkonzept Bewegungskurse  
Update 01.03.2021 
 

 

ZIEL DES SCHUTZKONZEPTS 
Ziel der dargelegten Massnahmen ist die schrittweise Wiederaufnahme der Trainings- und Be-

wegungsaktivitäten der Rheumaliga Bern und Oberwallis unter Einhaltung der Vorgaben des 

Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und der Gesundheits-, Sozial, Integrationsdirektion Kanton 

Bern (GSI) und des Kantons Wallis. 

 

Kursmitarbeitende, Teilnehmende und Beteiligte von Bewegungskursen sollen durch das vorlie-

gende Schutzkonzept vor einer Ansteckung durch das Coronavirus geschützt werden. 

 

 

BEHÖRDLICHE VORGABEN UND GESETZLICHE GRUNDLAGEN 
Das Schutzkonzept basiert auf den «Rahmenvorgaben für Schutzkonzepte in Sportaktivitäten», 

die das Bundesamt für Sport (BASPO) in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit 

(BAG), dem Dachverband des Schweizer Sports (Swiss Olympic), den Kantonen und Städten, 

der Arbeitsgemeinschaft schweizerischer Sportämter (ASSA) sowie mit Vertreterinnen und Ver-

tretern weiterer Sportverbände und Ligen erarbeitet und am 23. April 2020 verabschiedet hat. 

 

Es gelten die jeweils aktuellen COVID-19-Verordnung (818.101.24; 818.101.26) des Bundes-

rats, die Vorgaben der Kantone Bern und Wallis über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-

19-Epidemie und das Arbeitsgesetz (SR 822.11).  

 

Insbesondere ist Folgendes einzuhalten (vgl. Anhang 1): 

 

• Ab 01.03.2021 gilt eine Maximalzahl von 15 Personen pro Kurs inklusive Kursleitung. Es sind 
weiterhin nur Kurse im Freien gestattet. 

• Die Abstandsvorschriften von mindestens 1.5 m zwischen allen Personen, 10 m2 pro Person 
bzw. 6 m2 für Aktivitäten mit wenig Bewegung auf klar eingegrenzter Fläche sind nach Mög-
lichkeit einzuhalten.  

• Die Hygieneregeln des BAG sind einzuhalten  
• Es gilt Maskenpflicht in allen Trockenkursen. In den Wasserkursen wird die Maske bis zum 

Bassinrand getragen.  
• Ausnahmen von der Maskenplicht: In sehr grossen Sälen und kleiner Kursgruppe darf die 

Maske ausgezogen werden, ebenso, wenn ein ärztliches Zeugnis für die Befreiung von der 
Maskenpflicht vorliegt oder bei Outdoor-Kursen bei Abstand von mehr als 1.5 m zwischen 
den Personen. 

• Körperkontakt ist zu vermeiden 
• Protokollierung der Teilnehmenden zur Nachverfolgung der Infektionsketten 
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➔ Erkrankte Kursleitende und Kursteilnehmende bzw. solche mit Kontakten zu positiv 

getesteten Personen müssen zwingend zu Hause bleiben!  

➔ Kranke Personen werden von der Kursleitung sofort nach Hause geschickt. Sie müs-

sen die geltenden behördlichen Anweisungen befolgen: Selbstisolation, Telefonat an 

die zuständigen Behörden und Befolgen der Anweisungen. 

➔ Positiv getestete Teilnehmende oder Kursleitende informieren sofort die zuständigen 

Behörden sowie die RLBO und gehen nach behördlichen Vorgaben vor. Der Kurs wird 

ggf. pausiert. 

➔ Personen, die in den letzten 14 Tagen ein Land/Gebiet mit erhöhtem Corona-Infekti-

onsrisiko besucht haben oder deren Kontaktpersonen dorthin gereist sind, dürfen 

nicht am Kurs teilnehmen. Für sie gilt 10 Tage Quarantäne-Pflicht und Meldung an die 

zuständigen Behörden. Aktuelle Länderliste vom BAG beachten. 

  
 
BESONDERS GEFÄHRDETE PERSONEN 

Personen über 65 Jahren, Menschen mit schweren chronischen Erkrankungen oder solche, die 

unter immunsuppressiver medikamentöser Behandlung stehen, gelten als besonders gefährdet, 

einen schweren Krankheitsverlauf zu erleiden (vgl. Anhang 2). 

 

➔ Die Rheumaliga Bern und Oberwallis empfiehlt bei Unsicherheit bezüglich Kursteil-

nahme Rücksprache mit der Hausärztin bzw. dem Hausarzt zu halten! 

 
INFRASTRUKTUR  
Grundsätzlich gelten die genehmigten Schutzkonzepte der jeweiligen Vermieterinnen und Ver-

mieter. Ebenso sind die Bade- oder Raumbenutzungsverordnung sowie die Sicherheitsbestim-

mung vor Ort einzuhalten.  

In den Kursräumen ist die Distanzhaltung den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Die Na-

delöhre wie Eingangsbereich, Garderoben, Lift, Treppen, WC werden grundsätzlich von der Ver-

mieterin, dem Vermieter mit Markierungsband und Beschilderungen zur Erinnerung an die Ab-

standshaltung weit möglichst gesichert. Wartende Personen werden nach Möglichkeit nach 

draussen verwiesen. 

 
Platzverhältnisse vor Ort 
Es gelten die übergeordneten Massnahmen des Bundes. Nach Möglichkeit Abstand von min-

destens 1.5 m einhalten, pro Teilnehmende 10 bzw. 6 m2 Raumfläche.  

 
An-/Abreise an den Kursort 
Die An- und Abreise zum Kursort sollte nach Möglichkeit mit individuellen Verkehrsmitteln vorge-

nommen werden. Wenn Sie den öffentlichen Verkehr benützen, ist eine Schutzmaske Pflicht. 

 
Umkleide / Dusche / Toiletten 
Umkleideräumlichkeiten, Garderoben und Toiletten dürfen unter Einhaltung einer Mengenbe-

grenzung sowie unter Einhaltung der Abstandsregeln benutzt werden.  

Im Duschbereich muss ebenfalls die Abstandsregel von 2 m gewährleistet werden. Bei offenen 

Duschräumen ist nur jede zweite Dusche zu benutzen. Mit Duschtrennwänden kann jede Du-

sche benutzt werden.  

 

➔ Grundsätzlich wird empfohlen, sich zu Hause umzuziehen und zu duschen! 
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Lüften 
Die Kursmitarbeitenden sorgen nach Möglichkeit für einen regelmässigen und ausreichenden 

Luftaustausch in den Räumen. 

 
Material / Reinigung 

• Wenn möglich ist auf die Materialbenutzung zu verzichten.  

• Die Kursleitung stellt sicher, dass genügend Material zur Verfügung steht, so dass jede Per-

son eigenes Trainingsmaterial benutzen kann. 

• Die Kursleitung stellt sicher, dass das Material vor und nach der Benutzung desinfiziert wird.  

• Die Teilnehmenden bringen für die Benutzung von Matten und Geräten ein sauberes Tuch 

mit. 

• Die Kursleitungen organisieren – falls nötig – Gesichtsmasken, Handschuhe, Reinigungs-

material selber. Diese können (in einer adäquaten Anzahl) der RLBO verrechnet werden. 

• Falls das Desinfektionsmittel von den Vermietenden nicht zur Verfügung steht, ist die Kurlei-

tung verpflichtet, die Rheumaliga Bern und Oberwallis umgehend zu informieren, damit 

diese die Verfügbarkeit sicherstellen kann (Kontakt zu Vermieterin/Vermieter). 

 
 

PROTOKOLLIERUNG DER TEILNEHMENDEN 
Die An- und Abwesenheitskontrolle wird mit der Führung einer Präsenzliste durch die Kursleiten-

den gewährleistet. Die Anzahl Teilnehmende pro Gruppe ist zu kontrollieren. 

 

 

INFORMATION 
Alle Kursmitarbeitenden, Teilnehmenden, Vermieterinnen, Vermieter und Beteiligten werden 

über die geltenden Richtlinien und Massnahmen der Rheumaliga Bern und Oberwallis informiert. 

 
 
VERANTWORTLICHKEIT DER SCHUTZMASSNAHMEN 
Das vorliegende Schutzkonzept unterscheidet zwischen vier Verantwortlichen, die für die Umset-

zung und Sicherstellung der Schutzmassnahmen verantwortlich sind: 

• Organisatorin der Kursangebote: Nachfolgend RLBO genannt 

• Verantwortliche der Infrastruktur: Nachfolgend Vermieterin genannt 

• Mitarbeitende vor Ort: Nachfolgend Kursleitung genannt 

• Kursteilnehmende, die sich verpflichten beim Besuch der Kurslektion die Schutzmassnah-

men einzuhalten: Nachfolgend Teilnehmende (TN) genannt 
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Nachfolgend sind die Verantwortlichkeiten der jeweiligen Rollen festgehalten: 

Massnahme Beschreibung Verantwortung 

Einhalten der übergeordne-

ten Massnahmen am Kursort 

Hygieneregeln, Maskenpflicht 
Abstandsvorschriften 2 m 
10 bzw. 6 m2 pro Person 
nach Möglichkeit 
Kein Körperkontakt 
Protokollierung TN 

Kursleitung 

Sicherstellung der Platzver-

hältnisse 

Abklärung und Entscheid, ob 

die Vorgaben an die Platzver-

hältnisse eingehalten werden 

können. 

Kursleitung / RLBO 

Schutz von besonders ge-

fährdeten Personen 

Abklärung mit Arzt bei Unsi-

cherheit, ob der Kursbesuch 

angezeigt ist. 

Teilnehmende 

An-/Abreise zum Kursort Die An- und Abreise erfolgt 

nach Möglichkeit mit individu-

ellen Verkehrsmitteln. Im öf-

fentlichen Verkehr wird auf 

die nötigen Massnahmen ge-

achtet (Distanz, Schutz-

maske, Händehygiene) 

Teilnehmende 

 

Umkleide/Dusche/Toiletten Anbringen von Hinweisen, ge-

gebenenfalls Absperren von 

Einrichtungszonen 

VermieterIn 

Reinigung der Kursräumlich-

keiten und Material 

Hygienevorschriften der Ver-

mietenden einhalten und das 

Kursmaterial vor Kursbeginn 

reinigen 

Sicherstellung, dass vor Ort 

genügend Desinfektionsmittel 

zur Verfügung steht 

Kursleitung 

 

 

 

 

Kursleitung 

Benutzung Trainingsmaterial Reinigung und Sicherstellung, 

dass genügend Trainingsmate-

rial pro Teilnehmende vorhan-

den ist  

Kursleitung 

Persönliche Schutzvorkeh-

rung 

Schutzmaske und Hand-

schuhe sind selbst zu be-

schaffen 

Kursleitung / Teilneh-

mende 

Protokollierung der Teilneh-

menden 

Kontrolle der Anzahl Teilneh-

menden pro Kursort. Führen 

der Präsenzkontrolle 

Kursleitung 

 

 

➔ Alle Beteiligten verhalten sich jederzeit solidarisch und stellen mit hoher Selbstverant-

wortung die Einhaltung des Schutzkonzeptes sicher und halten sich an alle Massnah-

men sowie an die Vorgaben der Behörden. 
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Übersicht Schutzmassnahmen 
 

 

1. DISTANZ HALTEN 
 

Alle Personen halten nach Möglichkeit 1.5 m Distanz zueinander 
 

Massnahmen 

Absperrband, Boden-Markierungen, Informationsplakate schaffen räumliche Distanz 

Zugangsbeschränkungen erlauben die Einhaltung der 1.5 m Abstandsregelung 

Nadelöhr-Situationen werden erkannt, beschriftet und entschärft 

Übungen erfolgen ohne Körperkontakt und es wird vorderhand eher "stationär" trainiert 

Garderobenlösungen je nach Gegebenheit: erweitern, beschränken, sperren 

Wenn vom Platz her nötig, Warteraum draussen benennen 

Grundsätzlich wird empfohlen, sich zu Hause umzuziehen und zu duschen 

Die Kursräumlichkeiten werden nach Abschluss der Lektion sogleich und auf direktem Weg 
verlassen 

 

2. HYGIENEREGELN 
 

Alle Personen reinigen sich regelmässig die Hände. 
 

Massnahmen 

Auf Händeschütteln wird verzichtet und Körperkontakt vermieden 

In Taschentuch oder Armbeuge niesen oder husten 

Desinfektionsmittel sind vorhanden und werden regelmässig aufgefüllt 

Händehygiene ist für alle obligatorisch, in speziellen Situationen Tragen von Handschuhen 

Es werden nicht unnötig Gegenstände berührt oder sie werden aus dem Kursraum entfernt  

Kursteilnehmende nehmen ein sauberes Handtuch zur Benutzung von Matten und Geräten 
mit 

Es gilt in allen Kursen Maskenpflicht. Bei Wasserkursen bis zum Bassinrand. Ausnahmen: 
Sehr grosser Saal und kleine Gruppe, ärztliches Zeugnis zur Befreiung von der Masken-
pflicht, Outdoor-Kurse mit mehr als 1.5 m Abstand zwischen den Personen. 

 
3. REINIGUNG 

 

Regelmässige Reinigung von Gegenständen und Oberflächen vor Gebrauch 
 

Massnahmen 

Die Kursräumlichkeiten werden gemäss Vereinbarung mit der Vermieterin, dem Vermieter 
gereinigt 

Alle Mitarbeitenden reinigen selbständig und regelmässig die berührten Gegenstände / 
Oberflächen 

Im Kurs wird auf schwer zu reinigendes Kursmaterial vorderhand verzichtet 

Die Mitarbeitenden sind für regelmässiges Lüften besorgt 
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Jede Person ist besorgt, den eigenen Abfall bedarfsgerecht zu entsorgen 

Reinigungsmittel, Handschuhe etc. werden von der RLBO in adäquater Menge finanziert und 
durch die Kursleitenden organisiert. 

 

 

4. BESONDERS GEFÄHRDETE PERSONEN 
 

 

Massnahmen 

Kursmitarbeitende und Teilnehmende klären mit ihrer Ärztin, ihrem Arzt ab, ob sie gemäss 

der Covid-Verordnung zu den gefährdeten Personen gehören und bei Unsicherheit, ob die 

Kursteilnahme angezeigt ist (Anhang 2). 

Besonders gefährdete Personen bleiben bei erhöhtem regionalem Infektions-Geschehen ge-

mäss BAG-Anweisungen zu Hause 

Besonders gefährdete Personen orientieren ihr Gegenüber über die Gefährdung und neh-

men eigene Schutzmassnahmen vor. 

 

5. ERKRANKTE, KONTAKTE, VORGEHEN NACH REISEN 
 

 

Massnahmen 

Personen mit Covid 19-Symptomen kommen nicht in die Kurse oder werden andernfalls so-

fort nach Hause geschickt. Kursleitende organisieren eine Stellvertretung und melden sich 

bei der RLBO ab. 

Positiv getestete Teilnehmende oder Kursleitende oder solche mit Kontakten zu positiv ge-

testeten Personen informieren sofort die zuständigen Behörden sowie die RLBO und gehen 

nach behördlichen Vorgaben vor. Kursleitende organisieren eine Stellvertretung gemäss 

Plan. Der Kurs wird ggf. pausiert 

Personen, die in den letzten 14 Tagen ein Land/Gebiet mit erhöhtem Corona-Infektionsrisiko 

gemäss aktueller BAG-Liste besucht haben oder deren Kontaktpersonen dorthin gereist 

sind, dürfen nicht am Kurs teilnehmen. Für sie gilt 10 Tage Quarantäne-Pflicht und Meldung 

an die zuständigen Behörden.  

 

6. INFORMATION 
 

Alle Kursmitarbeitenden, Teilnehmenden, Vermieterinnen/Vermieter etc. werden über die  

geltenden Richtlinien und Massnahmen der Rheumaliga Bern und Oberwallis informiert 
 

Massnahmen 

Informationsschreiben an alle Kursmitarbeitenden mit Erläuterung des Schutzkonzepts und 

den Massnahmen 

Versand des Schutzkonzepts der Rheumaliga Bern und Oberwallis an alle Vermietenden 
von Kursräumlichkeiten 

Alle Kursteilnehmenden erhalten vor Kursstart ein Informationsblatt mit den aktuellen 

Schutzmassnahmen und Empfehlungen sowie die Beschreibung «So schützen wir uns» 
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7. ANHÄNGE 
 

 

Anhang 

Anhang 1 So schützen wir uns Update 29.10.2020 

Anhang 2 Kategorien besonders gefährdeter Personen 

 

KONTAKT 
 

 

Rheumaliga Bern und Oberwallis 
Claudine Romann und Esther Moser Höhn 
Gurtengasse 6, 3011 Bern 
Tel. 031 311 00 06, info.be@rheumaliga.ch, www.rheumaliga.ch/be 

 
 
Anhang 1 – So schützen wir uns 
 

 
 
 

 
 

mailto:info.be@rheumaliga.ch
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Anhang 2 –Kategorien Besonders gefährdeter Personen 
 
Webversion verifiziert 12.11.2020  
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#app6ahref0 

 
COVID-19-Verordnung 2, vom 13. März 2020 (Stand am 20. Juni 2020)  818.101.24, Anhang 6157, (Art. 10b Abs. 3), S. 37 

 

Kategorien besonders gefährdeter Personen 
Gemäss aktuellem Stand der Wissenschaft ist nur bei bestimmten Kategorien erwachsener 

Personen von einer besonderen Gefährdung auszugehen. Die nachfolgenden 

Kriterien beziehen sich deshalb nur auf erwachsene Personen. 

 

1. Bluthochdruck 
– Arterielle Hypertonie mit Endorganschaden 

– Therapie-resistente arterielle Hypertonie 

 

2. Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

2.1 Generelle Kriterien 
– Patient/innen mit Dyspnoe funktionelle Klasse NYHA II–IV und NT-Pro 

BNP > 125 pg/ml 

– Patient/innen mit mindestens 2 kardiovaskulären Risikofaktoren (einer davon 

Diabetes oder arterielle Hypertonie) 

– Vorgängiger Schlaganfall und/oder symptomatische Vaskulopathie 

– Chronische Niereninsuffizienz (Stadium 3, GFR <60ml/min) 

 

2.2 Andere Kriterien 

2.2.1 Koronare Herzkrankheit 
– Myokardinfarkt (STEMI und NSTEMI) in den letzten 12 Monaten 

– Symptomatisches chronisches Koronarsyndrom trotz medizinischer Therapie 

(unabhängig von allfälliger vorheriger Revaskularisierung) 

 

2.2.2 Erkrankung der Herzklappen 
– Mittelschwere oder schwere Stenose und/oder Regurgitation zusätzlich zu 

mindestens einem generellen Kriterium 

– Jeglicher chirurgischer oder perkutaner Klappenersatz zusätzlich zu mindestens 

einem generellen Kriterium 
157 Eingefügt durch Ziff. II der V vom 16. April 2020 (Transitionsschritt 1; besonders 

gefährdete Arbeitnehmer/innen; Pflichten der Arbeitgeber) (AS 2020 1249). Bereinigt 
gemäss Ziff. I der V vom BAG vom 12. Mai 2020 (Anhang 6: Besonders gefährdete Personen), 

in Kraft seit 14. Mai 2020 (AS 2020 1585). 

Krankheitsbekämpfung 
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S. 38 818.101.24 

 

2.2.3 Herzinsuffizienz 
– Patient/innen mit Dyspnoe funktionelle Klasse NYHA II–IV oder NT-Pro 

BNP > 125pg/ml trotz medizinischer Therapie jeglicher LVEF (HFpEF, 

HFmrEF, HFrEF) 

– Kardiomyopathie jeglicher Ursache 

– Pulmonalarterielle Hypertonie 

 

2.2.4 Arrhythmie 
– Vorhofflimmern mit einem CHA2DS2-VASc Score von mindestens 2 Punkten 

– Vorgängige Schrittmachereinlage (inkl. ICD und/oder CRT Implantation) 

zusätzlich zu einem generellen Kriterium 

 

2.2.5 Erwachsene mit kongenitaler Herzerkrankung 
– Kongenitale Herzerkrankung nach individueller Beurteilung durch den behandelnden 

Kardiologen / die behandelnde Kardiologin 

 

3. Chronische Atemwegserkrankungen 
– Chronisch Obstruktive Lungenerkrankungen GOLD Stadium II-IV 

– Lungenemphysem 

– Unkontrolliertes, insbesondere schweres Asthma bronchiale 

– Interstitielle Lungenerkrankungen 

– Aktiver Lungenkrebs 

– Pulmonalarterielle Hypertonie 

– Pulmonalvaskuläre Erkrankung 

– Aktive Sarkoidose 

– Zystische Fibrose 

– Chronische Lungeninfektionen (atypische Mykobakteriosen, Bronchiektasen 

etc.) 

– Beatmete Patient/innen 

 

4. Diabetes 
– Diabetes mellitus, mit Spätkomplikationen oder einem HbA1c von > 8% 
COVID-19-Verordnung 2 
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